
II- ~6 9 der Beilagen zu den stenograph!5C'hen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 

!..nfrage 

""der Abgeordneten Dr.FIEDLER I ~t1~.~~( 
und Genossen .~ 
an den Bundesminister für Handel, Ge\verbe und Industrie 
betreffend Erleichterungen bei Rundfunk- und Fernsehbewilligungen· 
zur weiteren Qualitätsverbesserung im Fremdenverkehr 

In einem Schreiben an das Verkehrsministerium tritt die Bundes­
wirtschaftskammer neuerlich für die Begünstigung von Fremden­
verkehrsbetrieben bei Bewilligungen von Rundfunk- und Fernseh­
rundfunkempfängen ein, Vorgeschlagen wird dabei die Erstreckung 
des im § 7 verankerten räumlichen Geltungsbereiches für Run'ifurlk­
und".FernsehrUndfunkhauptbs\villigungen auf Aufenthaltsraume i und 

,.,{ . 

Gä,.s.teZi:m.mer der Hotelbetriebe , Kuranstalten, Heilbadeanstalten 
u~d" P::ciYatkrankenanstal teno 

Die Bereitstellung dieser Geräte für Gäste würde dem internationalen 
Tr.~nd entsprechen und wesentlich zur immer wieder geforderten .' 

\'lEfl"beren Qualitätsverbesserung der angebotenen Dienstleistungen 
R !i?J tragen 0 Nach Meinung der Bundeskammer kann es den Betrieben 
kaum zugemutet werden, für jeden Empfänger eine eigene, Bewilligung 
zu erwerben und die dafür bestimmte Gebühr z-m entrichten. 

Berei ts im Herbst des vorigen Jahres vrarde ein Antrag der Bundes­
wirtschaftskammer in dieser Angelegenheit abgelehnt 9 \'1ooei als 
einer der Gründe Einnahmenausfälle für die Post- und Telegraphen­
verwaltung sowie für die Rundfunkgesellschaft geltend gemacht 
worden sind. Dem ist jedoch entgegen zu halten, daß dem Hundfunk 
und Fernsehrundfunk als 1ierbe- und Informationsmedien heute bereits 
eine Bedeutung zulwmmt, d:i,.!? weit höher einzuschätzen is.t als derartige 
Erwägungen. 
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Übercli.es sind Etnnahmenausfälle in nennenswerter Höhe schon 

deshalb nicht zu befürchten, Vieil sich derzeit die Betriebe 

der }fremdenverkehrswirtschaft kal.l!11 in der Lage sehen, den 'Gästen 

die vlÜnschenSVlerte Serviceleistung au.f dem Gebie t des Rundfunk· 

. und des Fernsehens zu bieten. 
. ."1- ...... """',.1€/ ..• "_ :~- .~ .. ' . 

Es muß auch noch darauf hingewiesen werden, daß eine ähnliche 

Regelung in Bayern im J!~rühjahr 1970 in Kraft getreten ist. 

Die unterf.ertigten Abgeordneten richten daher an den Bundes­

minister für Handel J Gewerbe und Industrie folgende 

A TI fra g e 

Werden Sie sich, als der für die Belange des Fremdenverkehrs 

z1l;ständige Bundesminister dafür einsetzen, daß dem Verlangen 

der Fremdenverkehrsbetriebe und Kuranstal ten, don iril § 7 verankerten 

r~uIIllichen Geltungsbereich für Rundfunk- und Fe-rnsehrundfunk­

hauptbewilligungen auf Aufenthaltsräume und Gästezimmer zu er--'~ 

strecken, entsprochen wird? 
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